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Wie schwer die Tarifverhandlun-
gen zwischen der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) und den Ge-
werkschaften waren, kann ich beim 
Schreiben dieses Kommentares noch 
nicht sagen. Die erste Verhandlungs-
runde war leider, wie immer, ohne ein 
Angebot der Arbeitgeberseite zu 
Ende gegangen. Kurz vor der zweiten 
Verhandlungsrunde, die am 6. und  
7. 2. 2019 stattfand, hat der Bundesfi-
nanzminister, Herr Olaf Scholz, mit 
seiner Aussage, die „fetten Jahre sei-
en vorbei“, die Stimmung der Lan-
desfinanzministerien sicher nicht stei-
gen lassen. Ich bleibe also gespannt, 
wie der Tarifabschluss, der hoffent-
lich überhaupt zustande kommt, aus-
sehen wird. In beinahe gleicher Re-
gelmäßigkeit wie die 
Tarifverhandlungen kommen für uns 
Verhandlungen zur Übernahme des 
dann vermutlich mühsam verhandel-
ten Tarifergebnisses auf die Beamten 
des Freistaates zu. Es macht sich Un-
behagen in mir breit, ich befürchte, es 
wird nicht lange dauern, bis der/die 
eine oder andere Innen- oder 
Finanzpolitiker*in uns erklären wird, 
warum das Tarifergebnis des öffentli-

chen Dienstes nicht umgehend auf 
die Beamten übertragen werden 
kann. Von einer Schere zwischen Ta-
rifbeschäftigten und Beamten ist da 
die Rede. Okay ich weiß, es gibt sie 
tatsächlich, aber auch diese Landes-
regierung hat es versäumt, in den Be-
reichen, in denen die beschriebene 
Schere vorhanden ist, sie zu schlie-
ßen. Zur Erklärung, über die Wieder-
einführung der Verbeamtung bei 
Lehrern kann man ja durchaus geteil-
ter Meinung sein. Sich dann aber, als 
öffentlicher Arbeitgeber, nicht für 
eine Angleichung der Nettogehälter 
von tarifbeschäftigten Lehrer*innen 
mit E 13 an die Besoldung von verbe-
amteten Lehrer*innen mit A 13 zu 
sorgen, ist schlicht nicht zu verstehen. 
Lasst mich kurz resümieren, die Ver-
treter der Länder sind bis zum Redak-
tionsschluss unserer Zeitung also 
nicht gewillt, die Schere zwischen 
den Gehältern im TVöD und im TV-L 
etwas zu schließen. Schere ist eben 
nicht gleich Schere. Da scheinen un-
sere Tarifbeschäftigten den Thüringer 
Vertretern in der Tarifgemeinschaft 
der Länder nicht ganz so sehr am 
Herzen zu liegen. Nach einem Tarif-
abschluss und zurück in Thüringen 
findet man im TFM sehr zielsicher im 
Personalbestand des Landes dann 
plötzlich noch einige Beschäftigte, bei 
denen es sich nochmal sparen lässt. 
Den Beamten wird die oben beschrie-
bene Schere vor die Nase gehalten. 
Tja, meine Damen und Herren der 
Thüringer Landesregierung, es gibt 
aber eben nicht nur die auch von Ih-
nen mit verursachte Schere in den 
Klassenräumen dieses Landes. Es 
gibt eben auch die vielen Beamten im 
mittleren Dienst in den Bereichen der 
Thüringer Polizei und des Thüringer 
Justizvollzuges. Die Kolleg*innen bil-
den gerade mit niemandem eine 
Schere. Die Kolleg*innen, die ohne 
vernünftige Perspektive auf ein gere-
geltes Beförderungssystem einfach 
jeden Tag ihren Job machen und zwar 
ganz häufig in einer A 7 oder A 8, die 

haben mal überhaupt kein Verständ-
nis für irgendwelche Ausflüchte von 
sich weiter öffnenden Scheren. Im 
Thüringer Justizvollzug gibt es fast 
keine Tarifbeschäftigten. Wie wollen 
Sie, meine Damen und Herren der 
Thüringer Landesregierung, den 
Kolleg*innen, die seit 20 Jahren in 
der A 7, also im Eingangsamt, ihren 
Dienst verrichten etwas von einer 
Schere erklären. Es gibt eine Lösung, 
schließen Sie als Haushaltsgesetzge-
ber die Gehaltsschere in den Thürin-
ger Klassenzimmern, dann wäre die-
ses Argument für eine künstlich 
verzögerte Übernahme, eines hof-
fentlich richtig guten Tarifergebnisses 
auf die Thüringer Beamten schon mal 
vom Tisch. Aber halt, nein, ich möch-
te in diesem Kommentar ausdrücklich 
nicht nur von den Beamten in unserer 
Gewerkschaft reden. Nein, die, um 
die es bei den Verhandlungen in Pots-
dam in allererster Linie geht, sind un-
sere Tarifbeschäftigten. Beim Blick 
auf die Tarifbeschäftigten in der Thü-
ringer Polizei sollte den Verantwortli-
chen im Thüringer Finanzministeri-
um bitte die Schamesröte ins Gesicht 
steigen. Ja ich weiß, der TV-L, der 
Tarifvertrag der Länder, ist ein zu 
gern verwendetes „Totschlagargu-
ment“. Wer aber Kolleg*innen in der 
Entgeltstufe 3 des TV-L beschäftigt, 
ihnen keine Entwicklungsmöglich-
keiten bietet und dann noch feilscht 
bei einer Tarifanpassung, die in ihrer 
Forderung der Gewerkschaften schon 
deutlich unter dem letztjährigen Ab-
schluss des TVöD bleibt, der treibt 
unsere Kolleg*innen in die Aufsto-
ckungsfalle der Altersarmut. Schluss 
damit! #Hermitder E 5 als unterste 
Eingruppierungsstufe für Beschäftig-
te der Thüringer Polizei! #Hermitei-
ner eigenen Entgeltordnung für Tarif-
beschäftigte in der Thüringer Polizei! 
#Hermitder direkten Übernahme des 
Tarifabschlusses auf die Thüringer 
Beamten!

Bis zum nächsten Monat euer Kai

Alles nur eine Frage des Standpunktes …
Von Kai Christ, Landesvorsitzender der GdP Thüringen
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Erfurt (maP). 2018 traf sich der 
neu konstituierte Fachausschuss 
Verkehr der GdP, Landesbezirk 
Thüringen, mehrfach. Er besteht 
aktuell aus zwölf Vertretern der 
Kreisgruppen. In zwei Tagungen in 
der Geschäftsstelle in Erfurt wurden 
klare Forderungen zur Stärkung der 
verkehrspolizeilichen Arbeit aufge-
stellt. 

An dieser Stelle danken wir zu-
erst unserem langjährigen Mitglied 
und Vorsitzenden des Fachaus-
schusses, Andreas Hempel, der nun 
in seinen verdienten Ruhestand ge-
treten ist. Nachdem der Landesvor-
sitzende Kai Christ das aktive Wir-
ken von Andreas in der GdP 
gewürdigt und dem gesamten Fach-
ausschuss für seine in den letzten 
vier Jahren spürbar gestiegenen 
Aktivitäten gedankt hatte, ging es 
dann auch daran, die Weichen für 
die Zukunft zu stellen. 

Gewählt wurde der Vorstand des 
Fachausschusses in offener Wahl:

Vorsitzender Matthias Polten
Stellvertreterin Karen Christ
Schriftführer Gunnar Oehme.

Alle Mitglieder des Fachausschus-
ses stellten übereinstimmend fest, 
dass es nicht zu verantworten ist, dass 
der Rotstift zuerst in den Bereichen 
angesetzt wird, die verkehrspolizeili-
che Arbeit verrichten. Mit der Polizei-
strukturreform 2012 erfolg-
te im verkehrs poli zeilichen 
Sektor eine fast 50-prozen-
tige Stellenreduzierung 
und die noch vorhandenen 
Dienstposten sind zuneh-
mend weniger besetzt.

Als Beispiel soll hier der 
Bereich der Kontrollgruppen 
für den gewerblichen Perso-
nen- und Güterverkehr an-
geführt werden. Hatten wir 
vor der Strukturreform noch 
sieben Verkehrspolizeien 
mit je einer Kontrollgruppe 
und 63 Dienstposten in die-
sem Aufgabenfeld, so sind 
es aktuell durchgezählt 29 
Beamte, die dieser wichti-
gen Aufgabe nachgehen. 
Mehrere Stellen sind nicht 
besetzt. An den vier Stand-
orten der Kontrollgruppen 
sind jeweils zehn Dienstpos-
ten ausgewiesen. Theore-
tisch wären so 40 Beamte für 
das gesamte Land Thürin-
gen verfügbar. Die Realität sieht leider 
anders aus. Damit hat sich die Anzahl 
der Kontrollkräfte in den letzten sechs 
Jahren mehr als halbiert. Im gleichen 
Zeitraum hat der gewerbliche Perso-
nen- und Güterverkehr stetig zuge-
nommen, jedes Jahr ca. drei bis fünf 
Prozent. 

Hinzu kommt, dass die Kollegen in 
den Kontrollgruppen immer älter 
werden und damit der Altersdurch-
schnitt bei weit über fünfzig Jahren 
liegt. Hier besteht die Gefahr, dass 
das Erahrungswissen in nächster Zeit 
einfach in Pension geht und kein ge-
eignetes Personal für dieses Aufga-
benfeld angelernt werden kann. Viele 
Jahre gehen ins Land, bis ein Kon-
trollbeamter über das Wissen und die 
Erfahrungen verfügt, bis er alle Berei-
che des gewerblichen Personen- und 
Güterverkehrs abdecken kann. Viele 

Speziallehrgänge und umfangreiche 
praktische Erfahrungen sind notwen-
dig, um sich dieses Wissen anzueig-
nen. 

Aus diesem Grund ist es nicht nur 
wichtig, die Kontrollgruppen vor Ort 
zu stärken, sondern auch im Bildungs-
zentrum der Polizei in Meiningen den 
Fachbereich Verkehr zu stärken, um 
die Aus- und Fortbildung zu sichern. 

Das Entdeckungsrisiko für Fahrer und 
Verantwortliche aus der Transport-
branche hat damit in Thüringen spür-
bar abgenommen. In unserem zentral 
gelegenen Bundesland mit mehreren 
wichtigen überregionalen Verkehrs-
adern müsste der Kontrolldruck viel 
höher ausfallen. Fehlende Kontrollen 
ermutigen immer mehr Speditionen 
und Busunternehmen, sich nicht an 
die Regeln halten zu müssen. Damit 
steigt die Unfallgefahr und Verstöße 
gegen Vorschriften bleiben ungeahn-
det. So vergrößert sich stetig ein mehr 
oder weniger rechtsfreier Raum auf 
unseren Straßen.

Es bedarf eines eindeutigen politi-
schen und dienstlichen Signals mit 
klaren Bekenntnissen und Entschei-
dungen für die verkehrspolizeilichen 
Spezialaufgaben.

Matthias Polten

Verkehrspolitische Forderungen erhoben

Für ausreichende Kontrollen fehlt das Personal.
 Foto: API
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AUS DEN KREISGRUPPEN

Am 1. Und 2. 2. 2019 führte die 
GdP-Kreisgruppe Nordthüringen Ihre 
jährliche Klausur in der Wolfsmühle 
in Rodishain durch. Wichtigster 
Punkt waren die außerordentlichen 
Vorstandswahlen für den Vorsitz der 
Kreisgruppe und den stellv. 
Schriftführer*in. 

Notwendig wurden diese Wahlen, 
da Uwe Grunwald nach 17 Jahren 
Vorstandstätigkeit, 2018, aus persön-
lichen Gründen den Vorsitz niederge-
legt hatte und Manja Braunsdorf aus 
eigenen Beweggründen nicht mehr 
für die Vorstandsarbeit als stellv. 
Schriftführerin zur Verfügung stand. 
An dieser Stelle möchte ich beiden 
ausgeschiedenen Vorstandsmitglie-
dern Uwe Grunwald und Manja 
Braunsdorf im Namen aller Mitglie-
der ganz herzlich für die Zusammen-
arbeit und den Einsatz in der Kreis-
gruppe danken. 

Bei den anschließend durchgeführ-
ten Wahlen konnte die Kreisgruppe 
den bisher stellv. Vorsitzenden Daniel 
Braun zum Vorsitzenden wählen und 
zeitgleich Daniela Ide als stellvertre-
tende Vorsitzende gewinnen. Als 
stellvertretende Schriftführerin er-
klärte sich Jana Henschel (Landesju-
gendvorsitzende der GdP Thüringen) 
bereit, im Vorstand in Nordthüringen 
mitzuwirken.  

Im weiteren Verlauf der Veranstal-
tung wurde im Vorstandsbericht auf 
die Mitgliederentwicklung in Nord-
thüringen eingegangen. Dabei wurde 
vom Vorstand abermals kritisch ange-
merkt, dass gerade der Übergang der 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
aktiven Dienst in die Pension oder 
Rente ein Grund für viele Austritte 
darstellt. Dabei wirken auch be-
stimmte Pflichten über den aktiven 
Dienst hinaus und auch das gesellige 
Beisammensein in der Seniorenrunde 
mit ähnlich gelagerten Problemen 
und der (wenn nötig) schnellen Hilfe 
durch den KG-Vorstand bei Proble-
men sind doch wesentlich und sollten 
herausstellen, auch weiterhin in der 
GdP zu bleiben. 

Weiterhin wurde durch den Vor-
stand der Sachstand zur Novellierung 
des Thüringer Personalvertretungs-

gesetzes ebenfalls als positiv einge-
schätzt. 

Beim Bericht des neuen Vorsitzen-
den zu den Rechtsschutzverfahren 
konnte festgestellt werden, dass das 
„neue“ zivilrechtliche Verfahren für 
Schmerzensgeld und Schadensersatz 
hier den größten Bearbeitungsstand 
hat. An dieser Stelle konnte auch un-
ser Landesvorsitzender Kai Christ in 
der Runde begrüßt werden, er nahm 
die Kritik an den Bearbeitungszeiten 
und der Information zu dem Zivilver-
fahren mit auf und gab zu verstehen, 
dass es hier in Zukunft einige Bear-
beitungshinweise auch für die eige-
henden Verfahren an die Kollegen 
geben wird. Kai Christ ergänzte seine 
Ausführungen mit dem Stand zu dem 
in diesem Jahr stattfindenden Tarif-
kampf. Auch wir als Kreisgruppe 
Nordthüringen wollen uns an diesem 
beteiligen, um den größtmöglichen 
Erfolg für die Kolleginnen und Kolle-
gen herauszuholen.

Nach einem kleinen Abendpro-
gramm mit Gesprächen rund um die 
Dienststellen im Nordthüringer Raum 
konnte am nächsten Morgen unser 
Kassierer Enrico Dyhringer seinen 
Kassenbericht vorstellen und dabei 
nochmals an die Vertrauensleute der 
Dienststellen den Appell heraus- 
geben, eigene Mitgliederaktionen 
durchzuführen. Abschließend konn-
ten noch einige Probleme der Perso-
nengruppen und Dienststellen erör-
tert werden. Hierbei ist der Unmut 

der Kolleginnen und Kollegen deut-
lich zu spüren, dass es derzeit wenig 
Informationen zur neuen Dienstklei-
dung gab, weiterhin wurde deutlich, 
dass es seitens der LPD in Erfurt eini-
gen Nachholbedarf bei Dienstposten-
besetzungsverfahren gibt und die Si-
tuation bei der Einklassifizierung der 
Dienststellen in Nordthüringen (hier 
speziell Kyffhäuser – KAT III) nicht 
zufriedenstellend ist. Probleme bei 
den Abläufen des neuen Systems 
COMVOR und der extreme Personal-
mangel im ländlichen Raum drückt 
auf die Motivation der Mitarbeiter 
und führt deutlich zu Frust in den ein-
zelnen Bereichen. Mit dem abschlie-
ßenden Blick auf unseren Haushalts-
entwurf der Landesregierung und die 
damit verbundene personelle Aus-
stattung in den nächsten  Jahren wer-
den wir bis 2025 eine Dienststelle 
wohl auflösen müssen und den Bür-
gerinnen und Bürgern in manch ei-
nem kleinem Ort wohl sagen, wir 
können vorerst nicht mehr kommen, 
wenden sie sich nach Erfurt. All diese 
Probleme gilt es anzusprechen und 
sich mit einzubringen. 

Wir als Vorstand der KG Nordthü-
ringen wollen uns den Problemen 
stellen und Sie in Richtung unserer 
Landesregierung über unseren Lan-
desvorstand kommunizieren. Denn 
nur gemeinsam sind wir STARK.

Nordthüringen wählt neuen Vorstand
Von Daniel Braun, Vorsitzender der Kreisgruppe Nordthüringen

Daniel Braun (l.) erläutert seine Schwerpunkte. Foto: KG NTH 
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JUNGE GRUPPE

Eines Tages kam ich zur Thüringer 
Polizei und dachte, alle Beamtinnen 
und Beamte hätten gleiche Rechte auf 
Urlaub. Stimmt leider nicht. Eine The-
matik, eher Problematik, die schon län-
ger grämt, aber nur wenigen bewusst 
scheint: Ungleichheiten in der „Thürin-
ger Verordnung über den Urlaub und 
die Dienstbefreiung der Beamten und 
Richter vom 29. November 2016“, kurz: 
Thüringer Urlaubsverordnung, kürzer: 
ThürUrlVO.

Oh weh, oh weh! Ungleichheit! Ein 
nicht so schönes Wort. Schauen wir uns 
erst einmal ein kleines „Best-Off“ der 
ThürUrlVO an:

„§ 2 Urlaubsjahr – Urlaubsjahr ist das 
Kalenderjahr.“ Okay, dürfte klar sein. 

„§ 4 Dauer des Erholungsurlaubs 
(1) Der Erholungsurlaub beträgt für 

Beamte, deren regelmäßige wöchentli-
che Arbeitszeit auf fünf Tage in der Ka-
lenderwoche verteilt ist, für jedes Ur-
laubsjahr 30 Arbeitstage. Abweichend 
von Satz 1 beträgt der Erholungsurlaub 
für Beamte auf Widerruf 29 Arbeitstage 
im Urlaubsjahr. […]“ 

Hier wird schon andeutungsweise 
klar, dass Unterscheidungen zwischen 
den Beamtinnen und Beamten ge-
macht werden, wobei man als Wider-
rufsbeamter sicher einen Tag weniger 
Urlaub verkraften kann. Bis vor weni-
gen Jahren hatten Widerrufsbeamte 
Anspruch auf nur 27 Urlaubstage. 

30 Urlaubstage gab es übrigens auch 
noch nicht immer: Bis 2012 wurde eine 
altersabgestufte Urlaubstageverteilung 
angewandt, das hieß: Beschäftigte bis 
zum 30. Lebensjahr erhielten 26 Tage 
Urlaub, bis 40 Jahre wurden 29 Ur-
laubstage gewährt und erst ab 40 Jah-
ren gab es 30 Tage Urlaub. Der Europä-
ische Gerichtshof sah nach Klagever-
fahren in dieser Regelung allerdings 
eine Altersdiskriminierung und damit 
einen Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichbehandlungsgrundsatz. Für ei-
nige Jahre wurden die säumigen Ur-
laubstage rückwirkend gewährt, so 
hatten viele junge Kolleginnen und 
Kollegen erfreulicherweise einen wah-
ren Urlaubsüberschuss. 

„§ 8 Urlaubsansparung 
(1) Beamte können auf Antrag den 

Anteil des Erholungsurlaubs nach § 4 
Abs. 1 Satz 1, der die Höhe des unions-
rechtlich gewährleisteten Mindestur-
laubsanspruchs nach Art. 7 Abs. 1 der 

Richtlinie 2003/88/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom  
4. November 2003 über bestimmte As-
pekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. L 
299 vom 18. November 2003, S. 9) in 
der jeweils geltenden Fassung über-
steigt, ansparen. Höchstens können 
130 Tage angespart werden. […]“ 

Eine positive Neuerung in der aktu-
ellen ThürUrlVO. Bitte informiert Euch 
über die Möglichkeiten von Ur-
laubsansparung und Sabbatjahren/
Sabbatical in Eurer Dienststelle. Es gibt 
kaum Gründe, Euch diese zu verweh-
ren!

„§ 11 Zusatzurlaub für Wechsel-
schicht-, Schicht- und Nachtdienst – 
[…] 

(2) Verrichten Beamte, die die Vor-
aussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllen, 
nach einem Dienstplan Dienst zu er-
heblich unterschiedlichen Zeiten, so 
erhalten sie
1. einen Arbeitstag Zusatzurlaub, wenn 

sie mindestens 110 Stunden,
2. zwei Arbeitstage Zusatzurlaub, 

wenn sie mindestens 220 Stunden,
3. drei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn 

sie mindestens 330 Stunden,
4. vier Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn 

sie mindestens 450 Stunden
Nachtdienst im Kalenderjahr geleis-

tet haben. […]
(3) Beamte, die die Voraussetzungen 

für die Gewährung eines Zusatzurlaubs 
nach den Abs. 1 und 2 nicht erfüllen, 
erhalten
1. einen Arbeitstag Zusatzurlaub, wenn 

sie mindestens 150 Stunden,
2. zwei Arbeitstage Zusatzurlaub, 

wenn sie mindestens 300 Stunden,
3. drei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn 

sie mindestens 450 Stunden,
4. vier Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn 

sie mindestens 600 Stunden
Nachtdienst im Kalenderjahr geleis-

tet haben. […]“
Nachtdienst umfasst gemäß § 10 Nr. 

3 die Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. 
Um 600 Nachtschichtstunden zu errei-
chen, muss man demnach zwei Monate 
im Kalenderjahr jeden Tag ohne Pause, 
ohne frei, ohne Wochenende durchweg 
zur Nachtzeit arbeiten.

Fällt hier eigentlich noch jemandem 
auf, dass die Reihung der Stunden nach 
Abs. 2 Nr. 4 jedweder Logik entsagt: 
110 Stunden, 220 Stunden, 330 Stun-
den, 44…. nein, 450 Stunden! Hat sich 

dort jemand vertippt? Darauf kommen 
wir später nochmal zu sprechen.

Beamte, die die Voraussetzungen 
des hier ausgeklammerten Abs. 1 nicht 
erfüllen, damit sind zum Beispiel die 
Beamten im Einsatz- und Streifendienst 
(ESD) erfasst. Beamte, die die Voraus-
setzungen der Abs. 1 und 2 nicht erfül-
len, sind übrigens vor allem die Beam-
ten in der Bereitschaftspolizei (BPTH) 
und der Einsatzunterstützung (ESU), 
also eben jener große Teil vornämlich 
junger Kolleginnen und Kollegen mit 
der bescheidensten Dienstplanung und 
-durchführung (ständig wechselnde 
Dienstzeiten ohne Rhythmus, spontane 
Mehrarbeit, mehrtägige Abwesenheit 
durch Einsätze, usw.). 

Hieraus geht hervor, dass die Nacht-
schichtstunden der Beamten nach Abs. 
3 (BPTH, ESU) weniger Wert haben als 
die Nachtschichtstunden der Beamten 
nach Abs. 2 (ESD). Und das geht so 
nicht! 

Ich erinnere mich, dass vor wenigen 
Jahren ein Beamter einer Einsatzunter-
stützung in einem Jahr die fast schon 
utopische Anzahl von 599 Nacht-
schichtstunden und damit die meisten 
des Einsatzzuges erreicht hatte. Er be-
kam drei Zusatzurlaubstage. Ein Be-
amter mit 599 Nachtschichtstunden im 
Einsatz- und Streifendienst würde hin-
gegen vier Zusatzurlaubstage erhalten. 
Überspitzt dargestellt besteht somit die 
Möglichkeit, dass in 40 Dienstjahren 
ein Beamter der BPTH oder ESU ent-
sprechend 40 Urlaubstage weniger ge-
nießen kann als der Kollege aus dem 
ESD. Ein Grund hierfür geht aus der 
ThürUrlVO nicht hervor.

Meine Meinung: Eine Nachtschicht-
stunde ist eine Nachtschichtstunde, 
egal unter welchen Voraussetzungen 
diese geleistet wurde! Eine solche Un-
terscheidung allein nach Dienststellen-
zugehörigkeit ist unzulässig, unge-
recht, ungleich! 

Jetzt ergibt die unlogische Reihe von 
oben auch wieder etwas mehr Sinn, 
denn ein „Absatz-2-Beamter“ würde 
mit 440 Nachtschichtstunden vier Ur-
laubstage zusätzlich bekommen, wäh-
rend ein „Absatz-3-Beamter“ dann nur 
zwei Urlaubtage bekommen würde. 
Und damit es zwar noch ungleich, aber 
eben nicht mehr ganz so ungleich ist, 
werden in der Verordnung aus 440 
eben 450 Nachtschichtstunden.

Zusatzurlaub ist nicht gleich Zusatzurlaub
Gedanken zur Thüringer Urlaubsverordnung



3 – 2019 Deutsche Polizei  5

LANDESJOURNALThüringen

JUNGE GRUPPE

In einer mündlichen Anfrage vom 
cDU-Abgeordneten Raymond Walk 
wurden die Ausbildungszahlen im 
Bildungszentrum angefragt. Konkret 
wollte er wissen, wie sich die 
Abbrecher- und die Durchfallquote 
von Polizeianwärtern seit dem Jahr 
2014 in Thüringen entwickelt. 

Aus der Antwort von Innenstaatsse-
kretär Uwe Höhn: „… Eine umfangrei-
che Prüfung des vorliegenden statisti-
schen Materials an den Bildungs- 
einrichtungen der Thüringer Polizei 
hat ergeben, dass sichere und vor allen 
Dingen valide Zahlen zu den Abbrü-
chen des Vorbereitungsdienstes ab 
dem Einstellungsjahr 2015 vorliegen. 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 130 
Anwärter in den zweijährigen Vorbe-
reitungsdienst eingestellt. Von diesen 
Anwärtern haben fünf aus persönlichen 
Gründen die Ausbildung abgebrochen. 
2016 konnten wir 125 Anwärter für den 
mittleren Polizeivollzugsdienst einstel-
len. Von diesen haben sich bis zum 
Ausbildungsende im September dieses 
Jahres 18 aus persönlichen Gründen für 
einen Abbruch der Ausbildung ent-
schieden. Im Einstellungsjahr 2017 
wurden 175 Anwärter in den Vorberei-
tungsdienst eingestellt. Davon haben 

bisher acht Anwärter aus persönlichen 
Gründen den Vorbereitungsdienst ab-
gebrochen. Im Einvernehmen mit dem 
Thüringer Finanzministerium wurde 
bereits in diesem Einstellungsjahr auf 
die Entwicklung reagiert und insge-
samt 230 Anwärter für den mittleren 
Polizeivollzugsdienst eingestellt. Au-
genblicklich befinden sich noch alle 
Anwärter in der Ausbildung. 

Nach Festlegung der Ausbildungs-
konferenz werden dann Anwärter, die 
noch nicht dem Ausbildungsziel ent-
sprechen, in den nachfolgenden Poli-
zeiausbildungsgang rückversetzt. Die-
se Anwärter gehen der Polizei also 
nicht verloren, sondern benötigen ein 
Jahr länger für ihre Ausbildung. In dem 
gerade abgeschlossenen Ausbildungs-
gang, also dem Einstellungsjahr 2016, 
wurden insgesamt zwölf Bewerber in 
den nachfolgenden Jahrgang zurück-
versetzt. Weitere zwölf Bewerber konn-
ten die Abschlussprüfungen nicht er-
folgreich absolvieren, diese erhalten 
aber gerade die Gelegenheit, in einem 
zweiten Versuch das Erreichen des 
Ausbildungsziels zu bestätigen. 

Aufstiegsbeamte des mittleren Polizei-
vollzugsdienstes werden nach dem ers-
ten Studienjahr in den Studiengang inte-
griert. Im Jahr 2015 wurden 25 Anwärter 
eingestellt, davon hat ein Anwärter das 

Studium aus persönlichen Gründen ab-
gebrochen. Zusätzlich hat ein Anwärter 
die Modulprüfung endgültig nicht be-
standen und wurde aus dem Vorberei-
tungsdienst entlassen. In diesem Studi-
engang wurden 25 Aufstiegsbewerber 
integriert, drei Aufstiegsbeamte konnten 
das Studienziel nicht erreichen und wer-
den weiter im mittleren Polizeivollzugs-
dienst der Thüringer Polizei verwendet. 
2016 wurden 30 Anwärter für das Bache-
lorstudium zum gehobenen Polizeivoll-
zugsdienst eingestellt, ein Anwärter hat 
aus persönlichen Gründen das Studium 
abgebrochen und drei Anwärter wurden 
nach endgültigem Nichtbestehen einer 
Modulprüfung entlassen. Von den 25 zu-
gelassenen Aufstiegsbewerbern konnte 
ein Bewerber das Studienziel nicht errei-
chen und ist weiterhin Beamter des mitt-
leren Polizeivollzugsdienstes. Im Jahr 
2015 wurden wiederum 25 Anwärter für 
den gehobenen Dienst eingestellt. Bisher 
befinden sich alle Bewerber noch im Stu-
dium. Dies trifft auch auf die 25 zugelas-
senen Aufstiegsbewerber zu. Im Oktober 
und November 2018 haben wir insge-
samt 55 Anwärter für das Studium einge-
stellt. Sie befinden sich alle noch im Stu-
dium. Aufstiegsbewerber für diesen 
Studiengang werden erst im kommen-
den Jahr nach einem umfangreichen 
Auswahlverfahren integriert.“

Bleibt noch zu sagen, dass erfah-
rungsgemäß die Beamten nach Abs. 3 
(BPTH, ESU) trotz ständig wechselnder 
Dienstzeiten das Nachsehen haben, da 
sich die meisten Einsatzlagen eben 
tagsüber abspielen. Ein weiteres Prob-
lem ist zudem, dass die Dienstzeiten 
bei mehrtägigen Einsätzen der ge-
schlossenen Einheiten mit einherge-
hender Abwesenheit von Zu Hause 

nicht „durchgeschrieben“ werden, was 
dem Nachtschichtstundenkonto oft-
mals dienlich wäre. Außerdem haben 
ebendiese Beamten traurigerweise 
nicht mal einen Anspruch auf irgendei-
ne Form der Erschwerniszulage, was 
einen weiteren Missstand darstellt.

Gegen diese Ungleichheit, die nichts 
anderes ist als eine Schlechterstellung 
der betroffenen Beamten, sollte ins Ge-

richt gezogen werden. Nur so lassen 
sich mit Stand jetzt die Ansprüche auf 
gleiche Voraussetzung bei der Gewäh-
rung von Zusatzurlaub sichern. Hier 
muss nach Meinung des Landesju-
gendvorstandes mehr Klarheit und 
Gleichheit geschaffen werden!

 C.T.

AUSBILDUNG

Abbrecher- und Durchfallquote erfragt

Einsatzeinheiten erhalten Zusatzurlaub anders als der Einsatz- und Streifendienst. Fotos: Archiv
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Wie sichern wir unsere Renten?
Jena (SV). Der Bundestagsabge-

ordnete Ralph Lenkert (Die Linke) 
hatte am 5. Februar 2019 zu einer 
Diskussionsrunde eingeladen und 
die Rentenexperten mdB mattias 
W. Birkwald (Die Linke) und Prof. 
michael Opielka von der Ernst-Abbe-
Hochschule Jena stellten ihre 
modelle einer solidarischen min-
destrente bzw. einer Grundrente vor. 
mehr als 50 überwiegend ältere 
menschen interessierte das Thema.

Ralph Lenkert übernahm nur die 
Begrüßung, sein Arbeitsschwerpunkt 
ist Energie und Umwelt, und überlies 
dann das Feld den Rentenrechtlern. 
Ausgangspunkt aller Überlegungen 
ist die Tatsache, dass das aktuelle 
Rentenniveau von ca. 48% Durch-
schnittsrente im Verhältnis zum aktu-
ellen Durchschnittseinkommen der 
versicherungspflichtig Beschäftigten 
beträgt. Dieses Rentenniveau soll bis 
2025 stabil bleiben, was nur durch zu-
sätzliche Mittel aus dem Bundeshaus-
halt zu erreichen ist, wenn die Ren-
tenbeiträge nicht steigen sollen. 
Zukünftig werden aber wegen der 
demografischen Entwicklung in 
Deutschland immer mehr Rentner im-
mer weniger Beitragszahler gegen-
überstehen. Das deutsche Rentenmo-
dell ist Umlagenfinanziert, das heißt, 
die Beiträge der versicherungspflich-
tig Beschäftigten werden direkt ver-
wendet, um die Renten der derzeiti-
gen Rentenbezieher zu bezahlen.

Matthias W. Birkwald stellte zu-
nächst das Rentenkonzept seiner Par-
tei vor. Danach soll das Rentenniveau 
wieder auf 53% angehoben werden. 

Zeiten niedriger Löhne, der Erwerbs-
losigkeit, der Kindererziehung und 
der Pflege sollen deutlich besser ab-
gesichert werden. Die Rentenversi-
cherung soll in eine Erwerbstätigen-
versicherung umgewandelt werden, 
in die alle Erwerbseinkommen ohne 
Beitragsbemessungsgrenze einbezo-
gen werden. Anwartschaften aus Ris-
ter-Renten sollen in die gesetzliche 
Rentenversicherung überführt wer-
den, das Renteneintrittsalter soll wie-
der auf 65 Jahre gesenkt werden. Be-
triebsrenten sollen die gesetzlichen 
Renten ergänzen. Der Zugang zu Er-
werbsminderungsrenten soll erleich-
tert und die Rentenbeiträge sollen 
paritätisch von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern getragen werden. Nach-
teile bei der Rentenüberleitung für 
verschiedene Berufsgruppen und für 
in der DDR geschiedene Ehen sollen 
ausgeglichen werden. Wenn das alles 
nicht zu einer höheren eigenen Rente 
führt, dann soll die einkommens-  
und vermögensgeprüfte solidarische 
Mindestrente von 1050 € monatlich 
gezahlt werden.

Als Beispiel dafür, dass ein umlage-
finanziertes Rentensystem funktio-
nieren kann und zu besseren Ergeb-
nissen als in Deutschland führen 
kann, führt Birkwald unseren Nach-
barn Österreich an. Alle Rentner er-
hielten mindestens 1088 € und nach 
30 Beitragsjahren sogar 1223 € Rente. 
Es gibt zum deutschen System jedoch 
Unterschiede, Ansprüche entstehen 
erst nach 15 Jahren Beitragszahlung, 
der Beitragssatz ist höher, alle Er-
werbstätigen, Selbstständigen und 
Politiker zahlen ein. Beamte müssen 
nicht einzahlen, ihre Pensionen wer-
den jedoch schrittweise auf Rentenni-

veau reduziert.
Etwas anders sieht das 

Modell einer Grundrente 
aus, welches von Prof. Dr. 
Michael Opielka vorge-
stellt wurde. Die Grund-
rente ist ein bedingungs-
loses Grundeinkommen. 
Die durch Beitragszah-
lung erworbenen An-
sprüche werden nach ak-
tuellen Plänen von 
Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil (SPD) um 
bis zu 447 € aufgestockt. 
Das so ein Modell funkti-

onieren kann, zeigte Opielka am Bei-
spiel der Schweiz. Dort wurde das ak-
tuelle Rentensystem in mehreren 
Volksabstimmungen beschlossen und 
hat eine hohe gesellschaftliche Ak-
zeptanz. Die Rentenversicherung der 
Schweiz ist eine allgemeine und obli-
gatorische Volksversicherung, die 
alle Personen umfasst, die in der 
Schweiz wohnen oder erwerbstätig 
sind. Beitragspflichtig sind alle Perso-
nen, die bei der AHV versichert sind, 
mit Ausnahme der Kinder. Beitrags-
pflichtig sind auch verheiratete Perso-
nen ohne Erwerbseinkommen. Ab ei-
ner bestimmten Beitragsleistung des 
erwerbstätigen Ehepartners gilt die 
Beitragsleistung aber als erfüllt. Die 
Mindestrente beträgt aktuell 1185 
CHF (etwa 1043 €), die Höchstrente 
beträgt 2370 CHF (etwa 2086 €). Der 
Beitragssatz liegt bei knapp über  
10%. Das was Besserverdienende an 
Beiträgen zahlen, die über die 
Höchstrente hinausgehen, wird zu-
gunsten der Geringverdiener umver-
teilt. Daraus wird quasi die Min-
destrente finanziert.

In der anschließenden Diskussion 
wurden dann unterschiedliche Auf-
fassungen zu den einzelnen Konzep-
ten deutlich. Birkwald kritisierte an 
der Grundrente besonders den Um-
stand, dass diese ohne Bedürftigkeits-
prüfung gezahlt wird. So könne es 
dann passieren, dass auch der Grund-
rente bekommt, der nur wenige Ar-
beitsjahre hat und neben der Rente 
zum Beispiel noch hohe Mieteinnah-
men oder ein hohes Barvermögen ge-
erbt hat.

Nachfragen aus dem Publikum för-
derten dann häufig individuelle Prob-
leme und Biografien zutage, die im 
Rahmen einer solchen Veranstaltung 
nur schwer zu lösen sind. Fazit: Das 
deutsche Rentenversicherungssystem 
ist nicht nachhaltig finanziert. Der de-
mografische Wandel wird die Proble-
me weiter verschärfen. Ein System-
wechsel ist nur über Zeiträume von 
mehreren Jahrzehnten hinweg mög-
lich. Beamte und Pensionäre genie-
ßen Vertrauensschutz. Es muss aber 
etwas geschehen, egal für welches 
System man sich letztlich entscheidet. 
Die Politik und damit der Gesetzge-
ber müssen jetzt handeln, damit Ren-
ten auch tatsächlich künftig sicher 
sind.Prof. Opielka (l.) erläutert sein modell. Foto: Große
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Woher kommt eigentlich unser Essen?
Am 23. Januar 2019 besuchten 

die Senioren der Kreisgruppe Jena 
die Firma „Gönnataler Putenspezia-
litäten GmbH“ in Altengönna bei 
Jena. Die Senioren wollten wissen, 
woher das beliebte Putenfleisch 
kommt und wie es verarbeitet wird.

Begrüßt wurden die Seniorinnen 
und Senioren durch die Vorsitzende 
der Gönnatal-agrar eG, Kathrin Löhle, 
und die „Seniorchefin“ der Gönnata-
ler Putenspezialitäten, Dr. Christel 
Lüdke. Das war das erste Zeichen da-
für, wie eng dort Pflanzenproduktion 
und Tierhaltung einerseits und 
Schlachtung und Vermarktung ande-
rerseits verzahnt sind. Vor Ort ist seit 
der Wende eine regelrechte Vermark-
tungskette entstanden.

Ausgangspunkt ist die Agrargenos-
senschaft. Die hat zu DDR-Zeiten als 
LPG schon Tier- und Pflanzenproduk-
tion betrieben. Mit der Wende bra-
chen aber also Strukturen, wie HO- 
oder KONSUM zusammen und viele 
DDR- und später Neubundesbürger 
wollten keine Produkte aus dem Os-
ten mehr kaufen. Die Gönnatal-agrar 
eG wurde 1991 durch Zusammen-
schluss von fünf LPG Tier- und Pflan-
zenproduktion gegründet und bewirt-
schaftet rund 2.600 ha Ackerland und 
200 ha Dauergrünland auf dem Ge-
biet der Kreise Saale-Holzland und 
Weimarer Land sowie der Stadt Jena. 
Zur Eigenvermarktung der Produkte 
wurden die Gönnataler Getreidehan-
delsgesellschaft und die Gönnataler 
Putenspezialitäten GmbH gegründet.

In der Genossenschaft werden Pu-
ten in verschiedenen Altersgruppen 
gehalten, sodass die Tochter-GmbH 
kontinuierlich mit Schlachttieren be-
liefert werden kann. Hier kommen 
die Parameter der „Bundeseinheitli-
chen Eckwerte für eine freiwillige 
Vereinbarung zur Haltung von Mast-
puten“ zum Einsatz. Zur Steuerung 
und Kontrolle der Fütterung, der 
Temperatur und der Lüftung sind die 
Ställe mit moderner Computertechnik 
ausgestattet. Dennoch führen die 
Mitarbeiter mehrmals täglich Stall-
durchgänge durch. Die Putenauf-
zucht- und Putenmastabteilung trägt 
das Zertifikat „QS“. Gezüchtet wer-
den übrigens nur Hennen. Die sind 
gesundheitlich stabiler. Der Einsatz 

von Antibiotika erfolgt nur dann, 
wenn ein Tier tatsächlich erkrankt ist 
und bezogen auf das kranke Tier, 
nicht auf den gesamten Bestand.

Im zweiten Halbjahr jedes Jahres 
hält die Genossenschaft Gänse für die 
Weihnachtszeit, die das Zertifikat 
„Aus bäuerlicher Auslaufhaltung“ tra-
gen. Den Tieren stehen ausreichende 
Gras- und Maisflächen zur Beweidung 
zur Verfügung. Die Vermarktung des 
Geflügels erfolgt zu 100% im Unter-
nehmensverbund mit der Gönnataler 
Putenspezialitäten GmbH. Die Genos-
senschaft verzichtet komplett auf den 
Einsatz genmanipulierter Produkte.

Sind die Puten schlachtreif, kom-
men die Gönnataler Putenspezialitä-
ten ins Spiel. Die Schlachtung der 
Tiere erfolgt durch speziell ausgebil-
detes Personal und unter Aufsicht ei-
nes Tierarztes. Ein Fehler dabei in der 
Vergangenheit hat zu drastischen 
Ordnungsstrafen gegenüber dem Be-
schäftigten und dem Unternehmen 
geführt. Die Schlachtung eines Wir-
beltiers ohne Sachkundenachweis ist 
in Deutschland übrigens verboten. 
Das gilt auch für die privaten Bereich. 
Will ein EU-Bürger in Deutschland 
Tiere schlachten, so muss er den 
deutschen Sachkundenachweis in 
Form einer schriftlichen und einer 
praktischen Prüfung ablegen und das 
ist wegen fehlender Deutschkennt-
nisse häufig ein Problem. Ein EU-weit 
gültiger Sachkundenachweis könnte 
da Abhilfe schaffen.

Nach der Schlachtung werden die 
Tierkörper zerlegt, als Frischfleisch 
vermarktet oder zu Wurst weiterver-
arbeitet. Alles erfolgt unter Einhal-
tung einschlägiger Hygienevorschrif-
ten. Die Einhaltung wird in der Regel 
durch unangekündigte Hygienekon-

trollen mehrmals im Jahr auch kon-
trolliert.

Vermarktet werden Fleisch und 
Wurst in mehreren Filialen und auf 
Wochenmärkten. Filialen gibt es in 
Jena, Weimar, Gotha und Altengön-
na. Mit Verkaufswagen werden die 
Wochenmärkte in Jena, Erfurt, Apol-
da, Kahla, Sömmerda, Naumburg und 
Gera versorgt. Inzwischen gibt es 
auch eine Niederlassung in Freital/
Sa. Die Produkte können ganz über-
wiegend frisch angeboten werden. 
Nur vereinzelt muss Ware wegen 
Überkapazität auch mal in den Frost. 
Von der Qualität der Produkte kann 
sich jeder selbst überzeugen.

Nach den theoretischen Ausfüh-
rungen legten die Senioren Haarnet-
ze, Füßlinge und Kittel an und konn-
ten sich bei einem Rundgang selbst 
ein Bild von Schlachtung und Verar-
beitung machen. Hier fand sich dann 
auch tatsächlich der Tierarzt, der an 
diesem Tage die Schlachtung über-
wachte. Ein Mitarbeiter zerlegte vor 
den Augen der Senioren fachgerecht 
eine Pute und zeigte, was aus wel-
chen Teilen der Pute gemacht wird. 

Bei den Teilnehmern entstand die 
Überzeugung, dass durch regionale 
Aufzucht von Schlachttieren, direkter 
Verarbeitung des Fleisches und regi-
onaler Vermarktung der Produkte 
vielen Belangen in der Diskussion um 
unsere Lebensmittel Rechnung getra-
gen werden kann. Das betrifft Tier-
schutz und Tierhaltung, Verarbeitung 
und Vermarktung. Wer dieses Unter-
nehmen von innen gesehen hat und 
die Firmenphilosophie kennt, der 
braucht wohl kein schlechtes Gewis-
sen zu haben, wenn er das nächste 
mal ein Gönnataler Putenschnitzel 
auf dem Teller hat.

Dr. Lüdke (r.) erläutert die unterschiedlichen Fleischarten einer Pute. Foto: Große
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Struktur der Ausbildung in ...
… Sachsen

Die Ausbildung der Beamten des 
Polizeivollzugsdienstes in der Lauf-
bahngruppe 1 (früher mittlerer Dienst) 
ist in der Sächsischen Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung für die Fach-
richtung Polizei vom 3. August 2015 
geregelt. In der Ausbildung für die 
zweite Einstiegsebene der Laufbahn-
gruppe 1 der Polizei im Freistaat 
Sachsen verteilen sich derzeit circa 
1350 Polizeimeisteranwärter auf die 
drei Schulstandorte Schneeberg, 
Chemnitz und Leipzig. 

Die 30-monatige Ausbildung glie-
dert sich in zwei Ausbildungsabschnit-
te. Der erste Ausbildungsabschnitt 
umfasst zwölf Monate fachtheoreti-
schen Unterricht und endet mit einer 
Zwischenprüfung. Diese besteht aus 
zwei praktischen Prüfungen und einer 
Prüfungsklausur.

Der zweite Ausbildungsabschnitt 
beginnt mit einem zweimonatigen 
Praktikum in den Polizeidirektionen. 
Danach folgen zwölf Monate fachthe-
oretischer Unterricht, der mit dem 
praktischen und schriftlichen Teil der 
Laufbahnprüfung abschließt. Am 
Ende der Ausbildung absolvieren die 
Polizeimeisteranwärter ein viermona-
tiges Praktikum, an dessen Ende die 
mündlich-praktische Prüfung steht.

Versäumt ein Beamter aus von ihm 
nicht zu vertretenden Gründen mehr 
als ein Viertel eines Ausbildungsab-
schnittes, kann ihm die Wiederholung 
auf Antrag gestattet werden. Hat der 
Prüfungsteilnehmer die Zwischen- 
oder Laufbahnprüfung nicht bestan-
den, kann er die jeweilige Prüfung 
einmal wiederholen. Die Wiederho-
lungsprüfung findet innerhalb von 
vier bis zwölf Wochen nach Bekannt-
gabe des Nichtbestehens der Prüfung 
statt.

Neben der Regelausbildung gibt es 
eine um sechs Monate verkürzte Aus-
bildung für ehemalige Angehörige 
der Wachpolizei sowie eine auf vier 
Jahre und fünf Monate gestreckte 
Ausbildung für Kaderathleten in der 
Sportfördergruppe.

Claudia Fischer

… Thüringen

Ausbildung und Prüfung im Vorbe-
reitungsdienst regelt die Thüringer 
Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung im mittleren Polizeivollzugs-
dienst (ThürAPOPVD). Die Ausbil-
dung gliedert sich in fachtheoretische 
und berufspraktische Abschnitte. 
Fachtheoretisch ist das Bildungszen-
trum der Thüringer Polizei in Meinin-
gen zuständig. Die Ausbildung er-
folgt innerhalb der Ausbildungs- 
abschnitte I und II in Form von Fach-
unterricht, Leitthemen und Trainings. 
Leitthemen sind in sich abgeschlosse-
ne Ausbildungskomplexe, in denen 
in exemplarischen polizeilichen Ein-
satzsituationen der Erwerb ange-
strebter Fähigkeiten und Fertigkeiten 
fächerübergreifend und leistungsori-
entiert gefördert wird. Das Praktikum 
ist Bestandteil des Ausbildungsab-
schnittes II. Gegenstand ist die Aus-
bildung im Einsatz- und Streifen-
dienst einer Polizeiinspektion durch 
Praxisanleiter. Während der Ausbil-
dung sind schriftliche, mündliche und 
praktische Leistungs- und Befähi-
gungsnachweise zu erbringen.

Die Laufbahnprüfung besteht aus 
einem schriftlichen und einem münd-
lich-praktischen Teil. Die Einhaltung 
der Bestimmungen des Prüfungs-
rechts sowie die Organisation und 
Durchführung gewährleistet das Prü-
fungsamt bei dem für die Polizei zu-
ständigen Ministerium. Zum münd-
lich-praktischen Teil ist zugelassen, 
wer den schriftlichen Teil bestanden 
hat, und er ist bestanden, wenn er mit 
mindestens 5,00 Rangpunkten be-
wertet wurde. Der Vorbereitungs-
dienst ist erfolgreich abgeschlossen, 
wenn dem Auszubildenden das Be-
stehen der Laufbahnprüfung schrift-
lich bekannt gegeben worden ist. So-
wohl die schriftliche als auch die 
mündlich-praktische Laufbahnprü-
fung kann im Fall des Nichtbestehens 
einmal wiederholt werden. Die Aus-
zubildenden werden in den nachfol-
genden Einstellungsjahrgang zurück-
versetzt. Die Ausbildung dauert zwei 
Jahre.

Monika Pape

... Sachsen-Anhalt

Die Ausbildung wird zentral an der 
Fachhochschule Polizei in Aschersle-
ben durchgeführt. Die FH Polizei ist 
auch die Einstellungsbehörde.

Am Ende der 30-monatigen Ausbil-
dung erlangen die Anwärter die Lauf-
bahnbefähigung für die LG 1.2 und 
werden von den Polizeibehörden und 
-einrichtungen zu Polizeimeisterinnen 
bzw. Polizeimeistern (A 7) ernannt.

Die Ausbildung gliedert sich in fünf 
Teile, mit 21 Monaten in den Kursen 
an der FH-Pol und neun Monaten in 
den Praktika.

Am Anfang steht der Grundkurs, 
der 9 Monate dauert und in Aschersle-
ben absolviert wird. Ziel ist das Erler-
nen erster handlungs- und kompetenz-
orientierter Fertigkeiten. Seit 2018 
beginnt dieser Abschnitt mit einer 
vierwöchigen Einführungsphase.

Danach schließt sich das dreimona-
tige Berufspraktikum I an. Es wir in 
der Polizeidirektion Zentrale Dienste 
(PI-ZD), Abteilung 2 (ehemalige Lan-
desbereitschaftspolizei) durchgeführt. 
Hier werden polizeilicher Grund-
kenntnisse und Fertigkeiten erlernt 
und vertieft.

Dem schließt sich der sechsmonati-
ge Aufbaukurs an. Dieser findet wie-
der an der FH Polizei statt. Es werden 
fächerübergreifende, praxisorientier-
te, problem- und handlungsorientierte 
Kenntnisse erworben und vertieft. Der 
Kurs wird mit der Zwischenprüfung 
abgeschlossen.

Das darauf folgende sechsmonatige 
Berufspraktikum II wird in den Polizei-
inspektionen des Landes absolviert 
und soll einen umfassenden Einblick 
in die praktische Polizeiarbeit geben. 
Es werden auch polizeiliche Maßnah-
men unter Aufsicht durchgeführt.

Der sechsmonatige Abschlusskurs 
ist eine  zusammenfassende Ausbil-
dung, die mit der schriftlichen 
Laufbahnprüfung abschließt. Zum 
Schluss folgt die vierwöchige Ausbil-
dung für den Einsatz in der PI-ZD 
und der mündliche Teil der Lauf-
bahnprüfung, der in der letzten Wo-
che absolviert wird.                           

Jens Hüttich


